
1

Mustersatzung über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen

Aufgrund

     - der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung 14.07.1994 (GV. NRW. 
1994, S. 666), zuletzt geändert durch Art. 3 
des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. 
NRW. 2020, S. 916) in der jeweils geltenden 
Fassung,

   - der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes 
des Bundes (WHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 
2009, S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 09.06.2021 (BGBl. I 2021, S. 
1699 ff.), in der jeweils geltenden Fassung,

- des § 46 Abs. 2 LWG NRW des 
Landeswassergesetzes vom 25.06.1995 (GV. 
NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch 
das Gesetz zur Änderung des 
Landeswasserrechts vom 04.05.2021 (GV 
NRW 2021, S. 560 ff., ber. GV. NRW. 2021, S. 
718), in der jeweils geltenden Fassung,

     - der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser 
(SüwVO Abw – GV. NRW., S. 602 ff. – im 
Satzungstext bezeichnet als SüwVO Abw 
NRW), zuletzt geändert durch Art. 2 des Ge-
setzes zur Änderung des Landeswasserrechts 
vom 04.05.2021 (GV NRW 2021, S. 560 ff.), in 
der jeweils geltenden Fassung sowie

    - des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 
19.02.1997 (BGBl. I 1997, S. 602), zuletzt 
geändert durch Art. 9 a des Gesetzes vom 
30.03.2021 (BGBl. I 2021, S. 448) in der 
jeweils gültigen Fassung, in der jeweils 
geltenden Fassung; 

hat der Rat der Gemeinde .... am .... folgende Satzung 
beschlossen:

B/81 Reichshof – Neufassung der 
Satzung über die Entsorgung von 

Grundstücksentwässerungsanlagen

Präambel:

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW., S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, 

der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bun-
des (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff.), in der zur Zeit 
gültigen Fassung,

des § 46 Abs. 2 LWG NRW des Landeswassergesetzes 
vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), in der zur 
Zeit gültigen Fassung,

der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO 
Abw – GV. NRW., S. 602 ff) in der zur Zeit gültigen Fas-
sung,

sowie 

des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 
19.02.1997 (BGBl. I 1997, S. 602),  in der zur Zeit 
gültigen Fassung, 

hat der Rat der Gemeinde Reichshof in seiner Sitzung 
am _________ folgende Satzung beschlossen:

B/81 Reichshof – Satzung über die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen

Präambel:

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 
666), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 
09.12.2009 (GV. NRW. 2009, S. 950),

des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes vom 
31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff.),

der §§ 51 ff. des Wassergesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 
926), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 
16.03.2010 (GV. NRW. 2010, S. 185 ff.),
 

hat der Rat der Gemeinde Reichshof in seiner Sitzung 
am 15.12.2010 folgende Satzung beschlossen:
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Mustersatzung über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen

§ 1
Allgemeines

(1)    Die Gemeinde betreibt in ihrem Gebiet die Ent-
sorgung des Inhaltes der Grundstücksentwäs-
serungsanlagen als öffentliche Einrichtung. 

        Diese bildet eine rechtliche und wirtschaftliche 
Einheit. 

(2)    Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne die-
ser Satzung sind abflusslose Gruben und Klein-
kläranlagen für Schmutzwasser im Sinne des § 54 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG. Betreiberin oder Betrei-
ber der Grundstücksentwässerungsanlage ist die 
Grundstückseigentümerin oder der Grundstücks-
eigentümer. Die Grundstücksentwässerungsanlage 
ist gemäß § 60 WHG und § 56 LWG NRW nach 
den jeweils in Betracht kommenden Regeln der 
Technik zu bauen, zu betreiben und zu unterhalten.

(3)    Die Entsorgung umfasst die Entleerung der Anlage 
sowie Abfuhr und Behandlung der Anlageninhalte. 
Zur Durchführung der Entsorgung kann sich die 
Gemeinde Dritter als Erfüllungsgehilfen bedienen. 

§ 2
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1)   Jede Eigentümerin oder jeder Eigentümer eines im 
Gebiet der Gemeinde liegenden Grundstückes ist 
als Nutzungsberechtige/Nutzungsberechtiger des 
Grundstücks im Sinne des § 48 LWG NRW 
vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser 
Satzung berechtigt, von der Gemeinde die 
Entsorgung einer Grundstücksentwässerungs-
anlage und die Übernahme des Inhaltes zu 
verlangen (Anschluss- und Benutzungsrecht).

B/81 Reichshof – Neufassung der 
Satzung über die Entsorgung von 

Grundstücksentwässerungsanlagen

§ 1
Allgemeines

(1)   unverändert

(2)    Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne die-
ser Satzung sind abflusslose Gruben und Klein-
kläranlagen für Schmutzwasser im Sinne des § 54 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG. Betreiberin oder Betrei-
ber der Grundstücksentwässerungsanlage ist die 
Grundstückseigentümerin oder der Grundstücks-
eigentümer. 

(3)   unverändert

§ 2
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1)   Jede Eigentümerin oder jeder Eigentümer eines im 
Gebiet der Gemeinde liegenden Grundstückes ist 
als Nutzungsberechtige/Nutzungsberechtiger des 
Grundstücks im Sinne des § 48 LWG NRW vorbe-
haltlich der Einschränkungen in dieser Satzung be-
rechtigt, von der Gemeinde die Entsorgung einer 
Grundstücksentwässerungsanlage und die Über-
nahme des Inhaltes zu verlangen (Anschluss- und 
Benutzungsrecht).

B/81 Reichshof – Satzung über die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen

§ 1
Allgemeines

(1) Die Gemeinde betreibt in ihrem Gebiet die 
Entsorgung des Inhalts der Grundstücks-
entwässerungsanlagen als öffentliche Ein-
richtung. Diese bildet eine rechtliche und 
wirtschaftliche Einheit.

(2) Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne 
dieser Satzung sind abflusslose Gruben und 
Kleinkläranlagen für häusliches Schmutz-
wasser.

(3) Die Entsorgung umfasst die Entleerung der 
Anlage sowie Abfuhr und Behandlung der An-
lageninhalte. Zur Durchführung der Entsorgung 
kann sich die Gemeinde Dritter als Erfüllungs-
gehilfen bedienen.

§ 2
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der 
Gemeinde liegenden Grundstücks ist
vorbehaltlich der Einschränkung in dieser 
Satzung berechtigt, von der Gemeinde die
Entsorgung seiner Grundstücksentwässer-
ungsanlage und die Übernahme des Inhalts
zu verlangen (Anschluss- und Benutzungs-
recht).
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Mustersatzung über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen

(2)   Bei landwirtschaftlichen Betrieben sind Kleinklär-
anlagen von der Entleerung ausgeschlossen, bei 
denen die Pflicht zum Abfahren und Aufbereiten 
des anfallenden Klärschlammes auf Antrag der Ge-
meinde von der zuständigen Behörde gemäß § 49 
Abs. 5 Satz 2 LWG NRW auf die Nutzungsbe-
rechtigte oder den Nutzungsberechtigten des 
Grundstücks übertragen worden ist.

§ 3
Begrenzung des Benutzungsrechtes

(1)    Von der Entsorgung im Rahmen dieser Satzung ist 
Abwasser ausgeschlossen, das aufgrund seiner 
Inhaltsstoffe,

1.   die mit der Entleerung und Abfuhr beschäftig-
ten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter verletzt 
oder Geräte und Fahrzeuge in ihrer Funktion 
beeinträchtigt oder

2. das in der öffentlichen Abwasseranlage 
beschäftige Personal gefährdet oder 
gesundheitlich beeinträchtigt oder

3. die öffentliche Abwasseranlage in ihrem Bestand 
angreift oder ihren Betrieb, die 
Funktionsfähigkeit oder die Unterhaltung 
gefährdet, erschwert, verteuert oder behindert 
oder

4.  die Klärschlammbehandlung,- beseitigung oder 
      -verwertung beeinträchtigt oder  

verteuert oder 

5.  die Reinigungsprozesse der Abwasseranlage 
so erheblich stört, dass dadurch die Anforder-
ungen der wasserrechtlichen Einleitungser-
laubnis nicht eingehalten werden können. 

B/81 Reichshof – Neufassung der 
Satzung über die Entsorgung von 

Grundstücksentwässerungsanlagen

(2)   Bei landwirtschaftlichen Betrieben sind Kleinkläran-
lagen von der Entleerung ausgeschlossen, bei de-
nen die Pflicht zum Abfahren und Aufbereiten des 
anfallenden Klärschlammes auf Antrag der Ge-
meinde von der zuständigen Behörde gemäß § 49 
Abs. 5 Satz 2 LWG NRW auf die Nutzungsberech-
tigte oder den Nutzungsberechtigten des Grund-
stücks übertragen worden ist.

§ 3
Begrenzung des Benutzungsrechtes

(1)   Von der Entsorgung im Rahmen dieser Satzung ist 
Abwasser ausgeschlossen, das aufgrund seiner In-
haltsstoffe,

1.   die mit der Entleerung und Abfuhr beschäftig-
ten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter verletzt 
oder Geräte und Fahrzeuge in ihrer Funktion 
beeinträchtigt oder

2.    unverändert

3.    unverändert

 

4.    unverändert

        5.    unverändert

B/81 Reichshof – Satzung über die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen

(2) Von der gemeindlichen Entsorgung im Rah-
men dieser Satzung sind Grundstücksentwäs-
serungsanlagen auf Grundstücken ausge-
schlossen, soweit die Gemeinde für diese 
Grundstücke gem. § 53 Abs. 4 LWG von der 
Entsorgung freigestellt ist.

§ 3
Begrenzung des Benutzungsrechtes

(1)    Von der Entsorgung im Rahmen dieser Satzung ist 
Abwasser ausgeschlossen, das aufgrund seiner 
Inhaltsstoffe,

1.   die mit der Entleerung und Abfuhr beschäftig-
ten Mitarbeiter verletzt oder Geräte und Fahr-
zeuge in ihrer Funktion beeinträchtigt oder

2.    das in der öffentlichen Abwasseranlage be-
schäftige Personal gefährdet oder gesund-
heitlich beeinträchtigt oder

3.   die öffentliche Abwasseranlage in ihrem Be-
stand angreift oder ihren Betrieb, die Funk-
tionsfähigkeit oder die Unterhaltung gefährdet, 
erschwert, verteuert oder behindert oder

4.  die Klärschlammbehandlung,- beseitigung oder 
      -verwertung beeinträchtigt oder verteuert oder 

5.  die Reinigungsprozesse der Abwasseranlage     
     so erheblich stört, dass dadurch die Anforder-    
     ungen der wasserrechtlichen Einleitungser-        
     laubnis nicht eingehalten werden können. 
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B/81 Reichshof – Neufassung der 
Satzung über die Entsorgung von 

Grundstücksentwässerungsanlagen

(2)     unverändert

§ 4
Anschluss- und Benutzungszwang

(1)    Jede anschlussberechtigte Grundstückseigentü-
merin oder jeder anschlussberechtigte Grund-
stückseigentümer ist als Nutzungsberechtige / Nu-
tzungsberechtiger des Grundstücks im Sinne des 
§ 48 LWG NRW verpflichtet, die Entsorgung der 
Grundstücksentwässerungsanlage ausschließlich 
durch die Gemeinde zuzulassen und den zu ent-
sorgenden Inhalt der Gemeinde zu überlassen 
(Anschluss- und Benutzungszwang).

(2)    unverändert

(3)    Die Gemeinde kann im Einzelfall die Grundstücks-
eigentümerin oder den Grundstückseigentümer für 
das in landwirtschaftlichen Betrieben anfallende 
Abwasser auf Antrag vom Anschluss- und Benutz-
ungszwang befreien, wenn die Voraussetzungen 
des § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW vorliegen 
oder die Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 49 
Abs. 5 Satz 2 LWG NRW gegeben ist.

         Hierzu muss die Grundstückseigentümerin oder 
der Grundstückseigentümer nachweisen, dass das 
Abwasser im Rahmen der pflanzenbedarfsgerech-
ten Düngung auf landwirtschaftlich, forstwirtschaft-
lich oder gärtnerisch genutzten Böden ohne Be-
einträchtigung des Wohls der Allgemeinheit im 
Einklang mit den wasserrechtlichen, abfallrecht-
lichen, naturschutzrechtlichen und immissions-
schutzrechtlichen Bestimmungen aufgebracht 
wird. 

B/81 Reichshof – Satzung über die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen

(2)  Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwas- 
sers mit dem Ziel, Grenzwerte einzuhalten, darf 
nicht erfolgen.

§ 4
Anschluss- und Benutzungszwang

(1)   Jede anschlussberechtigte Grundstückseigentümer 
ist verpflichtet, die Entsorgung der 
Grundstücksentwässerungsanlage ausschließlich 
durch die Gemeinde zuzulassen und den zu 
entsorgenden Inhalt der Gemeinde zu überlassen 
(Anschluss- und Benutzungszwang).

(2)   Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt auch für 
    das in landwirtschaftlichen Betrieben anfallende 

häusliche Abwasser. 

(3) Die Gemeinde kann im Einzelfall den Grund-
stückseigentümer für das in landwirtschaftlichen 
Betrieben anfallende Abwasser auf Antrag vom 
Anschluss- und Benutzungszwang befreien, wenn 
die Voraussetzungen des § 51 Abs. 2 Nr. 1 LWG 
NRW gegeben sind. 

Mustersatzung über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen

(2)    Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwas-    
        sers mit dem Ziel, Grenzwerte einzuhalten, darf      
        nicht erfolgen.

§ 4
Anschluss- und Benutzungszwang

(1)    Jede anschlussberechtigte Grundstückseigentü-
merin oder jeder  anschlussberechtigte Grund-
stückseigentümer ist als Nutzungsberechtige 
/Nutzungsberechtiger des Grundstücks im Sinne 
des § 48 LWG NRW verpflichtet, die Entsorgung 
der Grundstücksentwässerungsanlage ausschließ-
lich durch die Gemeinde zuzulassen und den zu 
entsorgenden Inhalt der Gemeinde zu überlassen 
(Anschluss- und Benutzungszwang).

(2)   Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt auch für 
    das in landwirtschaftlichen Betrieben anfallende 

häusliche Abwasser. 

(3) Die Gemeinde kann im Einzelfall die Grund-
stückseigentümerin oder den Grundstückseigentü-
mer für das in landwirtschaftlichen Betrieben 
anfallende Abwasser auf Antrag vom Anschluss- 
und Benutzungszwang befreien, wenn die 
Voraussetzungen des § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
LWG NRW vorliegen oder die Abwasserbesei-
tigungspflicht gemäß § 49 Abs. 5 Satz 2 LWG 
NRW gegeben sind ist. 

        Hierzu muss die Grundstückseigentümerin oder      
        der Grundstückseigentümer nachweisen, dass das 
        Abwasser im Rahmen der pflanzenbedarfsgerech-  
        ten Düngung auf landwirtschaftlich, forstwirtschaft-  
        lich oder gärtnerisch genutzten Böden ohne Be-      
        einträchtigung des Wohls der Allgemeinheit im Ein- 
        klang mit den wasserrechtlichen, abfallrechtlichen, 
        naturschutzrechtlichen und immissionsschutzrecht-
        lichen Bestimmungen aufgebracht wird.
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Mustersatzung über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen

        Der Nachweis ist erbracht, wenn die Landwirtin 
oder der Landwirt eine wasserrechtliche, abfall-
rechtliche, naturschutzrechtliche und immissions-
schutzrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung 
der zuständigen Behörden vorlegt.    

§ 5
Ausführung, Betrieb und Unterhaltung der 

Grundstücksentwässerungsanlage

(1)    Die Grundstücksentwässerungsanlage und die 
Zuwegung sind so zu bauen, dass die Gemeinde 
oder die von ihr beauftragten Dritten mit Entsor-
gungsfahrzeugen die Entleerung durchführen kön-
nen. Die Grundstücksentwässerungsanlage muss 
frei zugänglich sein, der Deckel muss durch eine 
Person zu öffnen sein.

(2)    Die Grundstückseigentümerin oder der Grund-
stückseigentümer hat Mängel im Sinne des Abs. 1 
nach Aufforderung der Gemeinde zu beseitigen 
und die Grundstücksentwässerungsanlage in ei-
nen ordnungsgemäßen Zustand zu bringen.

B/81 Reichshof – Neufassung der 
Satzung über die Entsorgung von 

Grundstücksentwässerungsanlagen

        Der Nachweis ist erbracht, wenn die Landwirtin 
oder der Landwirt eine wasserrechtliche, abfall-
rechtliche, naturschutzrechtliche und immissions-
schutzrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung 
der zuständigen Behörden vorlegt.

§ 5
Ausführung, Betrieb und Unterhaltung der 

Grundstücksentwässerungsanlage

(1)   Die Grundstücksentwässerungsanlage ist gemäß § 
60 WHG und § 56 LWG NRW nach den jeweils in 
Betracht kommenden Regeln der Technik zu bau-
en, zu betreiben und zu unterhalten.

(2)   Die Grundstücksentwässerungsanlage und die Zu-
       wegung sind so zu bauen, dass die Gemeinde oder 
       die von ihr beauftragten Dritten mit Entsorgungs-
       fahrzeugen die Entleerung mit vertretbarem Auf-
       wand durchführen können. Die Grundstücksent-
       wässerungsanlage muss frei zugänglich sein, der 
       Deckel muss durch eine Person zu öffnen sein.

(3)  Die Grundstückseigentümerin oder der Grund-
      stückseigentümer hat Mängel im Sinne des Abs. 2 
      nach Aufforderung der Gemeinde zu beseitigen und 
      die Grundstücksentwässerungsanlage in einen ord-
      nungsgemäßen Zustand zu bringen.

B/81 Reichshof – Satzung über die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen

§ 5
Ausführung, Betrieb und Unterhaltung der 

Grundstücksentwässerungsanlage

(1)  „Die Grundstücksentwässerungsanlage ist nach 
       den gemäß § 60 WHG und § 57 LWG NRW jeweils 
       in Betracht kommenden Regeln der Technik zu 
       bauen, zu betreiben und zu unterhalten. Die untere 
       Umweltbehörde ordnet in ihrer Funktion als untere 
       Wasserbehörde bei Bedarf die Sanierung an.“

(2)   Die Grundstücksentwässerungsanlage ist so zu 
        bauen, dass sie durch die von der Gemeinde ein- 
        gesetzten Entsorgungsfahrzeuge mit vertretbarem 
        Aufwand entsorgt werden kann. Die Anlage muss 
        frei zugänglich sein, der Deckel muss durch eine 
        Person zu öffnen sein.

(3)  Der Grundstückseigentümer hat Mängel im Sinne 
des Abs. 2 nach Aufforderung zu beseitigen und 
die Grundstücksentwässerungsanlage in einen 
ordnungsgemäßen Zustand zu bringen.
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Mustersatzung über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen

§ 6
Durchführung der Entsorgung

(1)    Der Inhalt von Kleinkläranlagen ist bei einem Ab-
fuhrbedarf, mindestens jedoch im zweijährigen Ab-
stand zu entsorgen. Ein Abfuhrbedarf ist dann ge-
geben, wenn der Schlammspeicher der Kleinklär-
anlage mindestens zu 50 % gefüllt ist. Das Nicht-
vorliegen eines Abfuhrbedarfes ist durch die 
Grundstückseigentümerin oder den Grundstücks-
eigentümer gegenüber der Gemeinde durch War-
tungsprotokoll (mit einer integrierten Schlamm-
spiegel-Messung) mit einer von ihr oder ihm be-
auftragten Wartungsfirma nachzuweisen. Liegt ein 
Abfuhrbedarf nachweisbar nicht vor, so wird die 
Abfuhr grundsätzlich um ein Jahr verschoben. 
Nach Ablauf dieses Jahres wird durch die Gemein-
de erneut geprüft, ob ein Abfuhrbedarf besteht. 
Für diese Prüfung hat die Grundstückseigentümer-
in oder der Grundstückseigentümer der Gemeinde 
erneut ein aktuelles Wartungsprotokoll (mit inte-
grierter Schlammspiegel-Messung) vorzulegen. 
Darüber hinaus hat die Grundstückseigentümerin 
oder der Grundstückseigentümer die Entleerung 
des Inhaltes der Kleinkläranlage rechtzeitig mündl-
ich oder schriftlich zu beantragen.

(2)   Abflusslose Gruben sind bei einem Abfuhrbedarf, 
mindestens aber einmal im Jahr zu entleeren. Ein 
Bedarf liegt vor, wenn die abflusslose Grube bis 
50 % des nutzbaren Speichervolumens angefüllt 
ist. Ist die abflusslose Grube mit einer 
Füllstandsanzeige und einer Warnanlage 
ausgerüstet, so liegt ein Bedarf vor, wenn die 
abflusslose Grube bis auf 80 % des nutzbaren 
Speichervolumens angefüllt ist. Die Grundstücks-
eigentümerin oder der Grundstückseigentümer hat 
die Entsorgung rechtzeitig mündlich oder 
schriftlich zu beantragen.

B/81 Reichshof – Neufassung der 
Satzung über die Entsorgung von 

Grundstücksentwässerungsanlagen

§ 6
Durchführung der Entsorgung

(1)    Die grundsätzliche Zuständigkeit für die Schlamm- 
beseitigung und die Entsorgung des Inhalts der      
Kleinkläranlagen liegt bei der Gemeinde.

         a. Die Entleerung der vollbiologischen Kläranla-     
    gen erfolgt bei Bedarf – jedoch mindestens im    
    dreijährigen Abstand.

            
            Bei Bestehen eines Wartungsvertrages erfolgt     

    die Abfuhr bei Bedarfsfeststellung des War-        
    tungsunternehmers, der der Gemeinde mitge-

             teilt werden muss. Die Gemeinde beauftragt 
            dann die Entleerung. Der Mindestabfuhrryth-       

    mus beträgt für diese Gruben 3 Jahre.

         b. Die Abfuhr der übrigen Kleinkläranlagen erfolgt  
     bei Bedarf – mindestens jedoch einmal jähr-      
     lich. Der Bedarf ist der Gemeinde mitzuteilen,    
     die dann die Entsorgung veranlasst.

          c.  Abflusslose Gruben sind bei Bedarf, min-           
      destens aber einmal im Jahr zu entleeren.

               Der Bedarf liegt spätestens dann vor, wenn      
               ein Füllstand von 20 cm unter Grubenober-
               kante erreicht ist.

        Der Bedarf ist durch die Eigentümerin oder den 
Eigentümer bei der Gemeinde anzuzeigen, die 
dann die Entleerung veranlasst. 

B/81 Reichshof – Satzung über die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen

§ 6
Durchführung der Entsorgung

(1)    Die grundsätzliche Zuständigkeit für die Schlamm- 
         beseitigung und die Entsorgung des Inhalts der     
         Kleinkläranlagen liegt bei der Gemeinde.

         a. Die Entleerung der vollbiologischen Kläranla-
gen erfolgt bei Bedarf – jedoch mindestens im 
zweijährigen Abstand. Bei Bestehen eines 
Wartungsvertrages erfolgt die Abfuhr bei Be-
darfsfeststellung des Wartungsunternehmers, 
der der Gemeinde mitgeteilt werden muss. Die 
Gemeinde beauftragt dann die Entleerung. Der 

              Mindestabfuhrrythmus beträgt für diese Gru- 
              ben 2 Jahre.

         b. Die Abfuhr der übrigen Kleinkläranlagen erfolgt 
bei Bedarf – mindestens jedoch einmal jähr- 
lich. Der Bedarf ist der Gemeinde mitzuteilen, 
die dann die Entsorgung veranlasst.

          c. Abflusslose Gruben sind bei Bedarf, min-
destens aber einmal im Jahr zu entleeren.

          

        Der Bedarf ist durch den Eigentümer bei der  Ge-
meinde anzuzeigen, die dann die Entleerung ver-
anlasst. 
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Mustersatzung über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen

(3)   Auch ohne vorherigen Antrag und außerhalb des 
Entsorgungsplans kann die Gemeinde den Inhalt 
der Grundstücksentwässerungsanlage entsorgen, 
wenn besondere Umstände eine Entsorgung 
erfordern oder die Voraussetzungen für eine 
Entsorgung vorliegen und ein Antrag auf 
Entsorgung unterbleibt.

(4)   Die Gemeinde bestimmt den genauen Zeitpunkt 
sowie die Art und Weise der Entsorgung.

(5) Zum Entsorgungstermin hat die Grundstücks-
eigentümerin oder der Grundstückseigentümer 
unter Beachtung der Vorgaben in § 5 Abs. 2 dieser 
Satzung die Grundstücksentwässerungsanlage 
freizulegen und die Zufahrt zu gewährleisten. 

(6)   Die Grundstücksentwässerungsanlage ist nach der 
Entleerung unter Beachtung der Betriebsanleitung, 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
und der wasserrechtlichen Erlaubnis wieder in 
Betrieb zu nehmen.

B/81 Reichshof – Neufassung der 
Satzung über die Entsorgung von 

Grundstücksentwässerungsanlagen
     
         Auf anderen rechtlichen Grundlagen beruhende   
         weitergehende Verpflichtungen bleiben hiervon  
         unberührt.

(2)    Die Entleerung der Grundstücksentwässerungs- 
anlage erfolgt nach einem Entsorgungsplan der 
Gemeinde. Der Grundstückseigentümer wird spä-
testens zwei Wochen vor dem Entsorgungstermin 
schriftlich benachriftigt. Darüber hinaus hat der 
Grundstückseigentümer eine zusätzlich erforder-
lich werdende Entsorgung unter Berücksichtigung 
der Herstellerhinweise und der DIN 4261 recht-
zeitig bei der Gemeinde zu beantragen. Der An-
trag kann mündlich oder schriftlich gestellt werden.

(3)   unverändert

(4)  unverändert

(5)   Zum Entsorgungstermin hat die Grundstückseigen- 
       tümerin oder der Grundstückseigentümer die            
       Grundstücksentwässerungsanlage freizulegen und  
       die Zufahrt zu gewährleisten (§ 5 Abs. 2).

(6)   Die Grundstücksentwässerungsanlage ist nach der 
       Entleerung unter Beachtung der Betriebsanleitung,  
       den allgemein anerkannten Regeln der Technik und 
       der wasserrechtlichen Erlaubnis wieder in Betrieb    
       zu nehmen.

(7)   unverändert

B/81 Reichshof – Satzung über die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen

        Auf anderen rechtlichen Grundlagen beruhende   
        weitergehende Verpflichtungen bleiben hiervon  

        unberührt.

(2)    Die Entleerung der Grundstücksentwässerungs- 
anlage erfolgt nach einem Entsorgungsplan der 
Gemeinde. Der Grundstückseigentümer wird spä-
testens zwei Wochen vor dem Entsorgungstermin 
schriftlich benachrichtigt. Darüberhinaus hat der 
Grundstückseigentümer eine zusätzlich erforder-
lich werdende Entsorgung unter Berücksichtigung 
der Herstellerhinweise und der DIN 4261 recht-
zeitig bei der Gemeinde zu beantragen. Der An-
trag kann mündlich oder schriftlich gestellt werden.

(3)   Auch ohne vorherigen Antrag und außerhalb des   
       Entsorgungsplans kann die Gemeinde die Grund-    
       stücksentwässerungsanlage entsorgen, wenn     
       besondere Umstände eine Entsorgung erfordern      
       oder die Voraussetzungen für die Entsorgung vor-    
       liegen und ein Antrag auf Entsorgung unterbleibt.

(4)  Die Gemeinde bestimmt den genauen Zeitpunkt,      
       die Art und Weise und den Umfang der Entsorgung.

(5)   Zum Entsorgungstermin hat der Grundstückseigen- 
       tümer die Grundstücksentwässerungsanlage freizu- 
       legen und die Zufahrt zu gewährleisten (§ 5 Abs. 2).

(6)   Die Grundstücksentwässerungsanlage ist nach der 
       Entleerung unter Beachtung der Betriebsanleitung,  
       der DIN-Vorschriften und der wasserrechtlichen     
       Erlaubnis wieder in Betrieb zu nehmen.

(7)   Der Anlageninhalt geht mit der Übernahme in das 
       Eigentum der Gemeinde über. Die Gemeinde ist 
       nicht verpflichtet, darin nach verlorenen Gegen-
       ständen zu suchen oder suchen zu lassen. Werden 
       Wertgegenstände gefunden, sind sie als Fundsa-
       chen zu Behandeln. 



8

Mustersatzung über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen

§ 7
Anmeldung und Auskunftspflicht

(1)  Die Grundstückseigentümerin oder der Grund-
stückseigentümer hat der Gemeinde das 
Vorhandensein von Kleinkläranlagen und abfluss-
losen Gruben anzuzeigen. Die für die Genehmi-
gung einer derartigen Anlage vorhandenen 
baurechtlichen und wasserrechtlichen Vorschriften 
bleiben unberührt.

(2)    Die Grundstückseigentümerin oder der Grund-
stückseigentümer ist verpflichtet, über § 7 dieser 
Satzung hinaus der Gemeinde alle zur Durchführ-
ung dieser Satzung erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen.

(3)  Erfolgt ein Eigentümerwechsel bei dem Grund-
stück, so sind sowohl die bisherige oder der bis-
herige als auch die neue Eigentümerin oder der 
neue Eigentümer verpflichtet, die Gemeinde 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.

§ 8
Entleerung der Grundstücksentwässerungsanlagen 

und Betretungsrecht

(1)   Die Gemeinde hat gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 
LWG NRW die Pflicht, den Klärschlamm aus 
Kleinkläranlagen sowie gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 2 LWG NRW das Abwasser aus abflusslosen 
Gruben zu entsorgen. Die Gemeinde kann hierzu 
auch Dritte beauftragen (§ 56 Satz 3 WHG). Den 
Bediensteten sowie den Beauftragten der 
Gemeinde ist gemäß § 98 Abs. 1 LWG NRW zur 
Prüfung der Einhaltung der Vorschriften dieser 
Satzung, ungehinderter Zutritt zu den in Frage 
kommenden Teilen des Grundstücks und der 
Grundstücksentwässerungsanlage zu gewähren. 

B/81 Reichshof – Neufassung der 
Satzung über die Entsorgung von 

Grundstücksentwässerungsanlagen

§ 7
Anmeldung und Auskunftspflicht

(1)    Die Grundstückseigentümerin oder der Grund-
stückseigentümer hat der Gemeinde das Vorhan-
densein von Kleinkläranlagen und abflusslosen 
Gruben anzuzeigen. Die für die Genehmigung ei-
ner derartigen Anlage vorhandenen baurechtlichen 
und wasserrechtlichen Vorschriften bleiben unbe-
rührt.

(2)    Die Grundstückseigentümerin oder der Grund-
stückseigentümer ist darüber hinaus verpflichtet, 
Gemeinde alle zur Durchführung dieser Satzung 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

(3)    Erfolgt ein Eigentümerwechsel, so ist neben der 
bisherigen oder dem bisherigen auch die neue Ei-
gentümerin oder der neue Eigentümer verpflichtet, 
die Gemeinde unverzüglich schriftlich zu benach-
richtigen.

§ 8
Entleerung der Grundstücksentwässerungsanlagen 

und Betretungsrecht

(1)   Die Gemeinde hat gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 
LWG NRW die Pflicht, den Klärschlamm aus 
Kleinkläranlagen sowie gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 2 LWG NRW das Abwasser aus abflusslosen 
Gruben zu entsorgen. Die Gemeinde kann hierzu 
auch Dritte beauftragen (§ 56 Satz 3 WHG). Den 
Bediensteten sowie den Beauftragten der 
Gemeinde ist gemäß § 98 Abs. 1 LWG NRW zur 
Prüfung der Einhaltung der Vorschriften dieser 
Satzung, ungehinderter Zutritt zu den in Frage 
kommenden Teilen des Grundstücks und der 
Grundstücksentwässerungsanlage zu gewähren.

B/81 Reichshof – Satzung über die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen

§ 7
Anmeldung und Auskunftspflicht

(1) Der Grundstückseigentümer hat der Gemeinde 
das Vorhandensein von Kleinkläranlagen und 
abflusslosen Gruben anzuzeigen. Die für die
Genehmigung einer derartigen Anlage vorhan-
denen baurechtlichen und wasserrechtlichen 
Vorschriften bleiben unberührt.

(2) Der Grundstückseigentümer ist darüberhinaus 
verpflichtet, der Gemeinde alle zur Durchfüh-
rung dieser Satzung erforderlichen Auskünfte 
unverzüglich zu erteilen.

(3) Erfolgt ein Eigentümerwechsel, so ist neben 
dem bisherigen auch der neue Eigentümer
verpflichtet, die Gemeinde unverzüglich zu 
benachrichtigen.

§ 8
Kontrolle der Grundstücksentwässerungsanlagen 

und Betretungsrechte

(1) Im Rahmen ihrer Überwachungspflicht über- 
zeugt sich die Gemeinde durch regelmäßige 
Kontrollen vom ordnungsgemäßen Betrieb der
Grundstücksentwässerungsanlage. Sie kann 
sich zur Erfüllung dieser Pflicht nach § 53 Abs. 
1 Satz 3 LWG NRW Dritter bedienen.

(2) Zum Zwecke dieser Kontrollen und der Prü-
fung, ob die Vorschriften dieser Satzung be-
folgt werden, ist den Beauftragten der Gemein-
de ungehinderter Zutritt zu den in Frage kom-
menden Teilen des Grundstücks und der 
Grundstücksentwässerungsanlage zu gewäh-
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Mustersatzung über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen

       Die Beauftragten haben sich auf Verlangen durch 
einen von der Gemeinde ausgestellten 
Dienstausweis auszuweisen.

(2)    Die Grundstückseigentümerin oder der Grund-        
        stückseigentümer hat das Betreten und Befahren    
        ihres oder seines Grundstücks zum Zwecke der      
        Entsorgung gemäß § 98 LWG NRW zu dulden.

§ 9
Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten 
Abwasserleitungen, die Schmutzwasser den 
Grundstücksentwässerungsanlagen zuleiten

(1)    Für die Zustands- und Funktionspüfung bei priva-
ten Abwasserleitungen, die Schmutzwasser priva-
ten Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinklär-
anlage, abflusslose Grube) zuleiten, gilt die Ver-
ordnung zur Selbstüberwachung von Abwasser-
anlagen (Selbstüberwachungsverordnung Abwas-
ser – SüwVO Abw NRW). Private Abwasserlei-
tungen sind gemäß den §§ 60, 61 WHG, § 56 Abs. 
1 LWG NRW so zu errichten, zu betreiben und zu 
unterhalten, dass die Anforderungen an die Ab-
wasserbeseitigung eingehalten werden. Hierzu 
gehört auch die ordnungsgemäße Erfüllung der 
Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG 
NRW gegenüber der Gemeinde.

B/81 Reichshof – Neufassung der 
Satzung über die Entsorgung von 

Grundstücksentwässerungsanlagen

         Die Beauftragten haben sich auf Verlangen durch 
einen von der Gemeinde ausgestellten Dienstaus-
weis auszuweisen.

(2)    Die Grundstückseigentümerin oder der Grund-        
stückseigentümer hat das Betreten und Befahren   
ihres oder seines Grundstücks zum Zwecke der     
Entsorgung gemäß § 98 LWG NRW zu dulden.

(3)    unverändert

§ 9
Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten 
Abwasserleitungen, die Schmutzwasser den 
Grundstücksentwässerungsanlagen zuleiten

(1)    Für die Zustands- und Funktionspüfung bei priva-
ten Abwasserleitungen, die Schmutzwasser priva-
ten Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinklär-
anlage, abflusslose Grube) zuleiten, gilt die Ver-
ordnung zur Selbstüberwachung von Abwasser-
anlagen (Selbstüberwachungsverordnung Abwas-
ser – SüwVO Abw NRW). Private Abwasserlei-
tungen sind gemäß den §§ 60, 61 WHG, § 56 Abs. 
1 LWG NRW so zu errichten, zu betreiben und zu 
unterhalten, dass die Anforderungen an die Ab-
wasserbeseitigung eingehalten werden. Hierzu 
gehört auch die ordnungsgemäße Erfüllung der 
Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG 
NRW gegenüber der Gemeinde.

B/81 Reichshof – Satzung über die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen

ren. Die Beauftragten haben sich auf Verlan-
gen durch einen von der Gemeinde ausgestell-
ten Dienstausweis auszuweisen.

(3) Der Grundstückseigentümer hat das Betreten 
und Befahren seines Grundstückes zum
Zwecke der Entsorgung zu dulden.

(4) Die Beauftragten der Gemeinde dürfen Ab-
wasserproben entnehmen. Die Kostenver-
teilung für die Probenahmen ergibt sich aus 
der zu dieser Satzung erlassenen Beitrags- 
und Gebührensatzung.
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Mustersatzung über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen

(2)     Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten 
Abwasserleitungen dürfen nur durch anerkannte 
Sachkundige gemäß § 12 SüwVO Abw NRW 
durchgeführt werden.

(3)     Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW sind im Erd-
reich oder unzugänglich verlegte private Abwas-
serleitungen zum Sammeln oder Fortleiten von 
Schmutzwasser oder mit diesem vermischten Nie-
derschlagswasser einschließlich verzweigter Lei-
tungen unter der Keller-Bodenplatte oder der Bo-
denplatte des Gebäudes ohne Keller sowie zuge-
hörige Einsteigschächte oder Inspektionsöffnung-
en zu prüfen. Ausgenommen von der Prüfpflicht 
sind nach § 7 Satz 2 SüwVO Abw NRW Abwas-
serleitungen, die der alleinigen Ableitung von Nie-
derschlagswasser dienen und Leitungen, die in 
dichten Schutzrohren so verlegt sind, dass austre-
tendes Abwasser aufgefangen und erkannt wird.

(4)    Für welche Grundstücke und zu welchem Zeit-     
        punkt eine Zustands- und Funktionsprüfung bei  
        privaten Abwasserleitungen durchzuführen ist, er-
        gibt sich aus den §§ 7 bis 9 SüwVO Abw NRW. 
        Nach § 8 Abs. 1 SüwVO Abw NRW 2020 hat die  
        Eigentümerin oder der Eigentümer des Grund-
        stücks bzw. nach § 8 Abs. 7 SüwVO Abw NRW die 
        oder der Erbbauberechtigte private Abwasserlei-
        tungen, die Schmutzwasser führen, nach ihrer Er-
        richtung oder nach ihrer wesentlichen Änderung 
        unverzüglich von Sachkundigen nach den allge-      
        mein anerkannten Regeln der Technik auf deren 
        Zustand und Funktionstüchtigkeit prüfen zu lassen. 
        Die Prüfpflicht und Prüffristen für bestehende Ab-    
        wasserleitungen ergeben sich im Übrigen aus § 8   
        Abs. 2 bis Abs. 5 SüwVO Abw NRW 2020. 

B/81 Reichshof – Neufassung der 
Satzung über die Entsorgung von 

Grundstücksentwässerungsanlagen

(2)   Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten 
Abwasserleitungen dürfen nur durch anerkannte 
Sachkundige gemäß § 12 SüwVO Abw NRW 
durchgeführt werden.

(3)    Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW sind im Erd-
reich oder unzugänglich verlegte private Abwas-
serleitungen zum Sammeln oder Fortleiten von 
Schmutzwasser oder mit diesem vermischten Nie-
derschlagswasser einschließlich verzweigter Lei-
tungen unter der Keller-Bodenplatte oder der Bo-
denplatte des Gebäudes ohne Keller sowie zuge-
hörige Einsteigschächte oder Inspektionsöffnung-
en zu prüfen. Ausgenommen von der Prüfpflicht 
sind nach § 7 Satz 2 SüwVO Abw NRW Abwas-
serleitungen, die der alleinigen Ableitung von Nie-
derschlagswasser dienen und Leitungen, die in 
dichten Schutzrohren so verlegt sind, dass austre-
tendes Abwasser aufgefangen und erkannt wird.

(4)    Für welche Grundstücke und zu welchem Zeit-     
        punkt eine Zustands- und Funktionsprüfung bei  
        privaten Abwasserleitungen durchzuführen ist, er-
        gibt sich aus den §§ 7 bis 9 SüwVO Abw NRW. 
        Nach § 8 Abs. 1 SüwVO Abw NRW 2020  hat die  
        Eigentümerin oder der Eigentümer des Grund-
        stücks bzw. nach § 8 Abs. 7 SüwVO Abw NRW die 
        oder der Erbbauberechtigte private Abwasserlei-
        tungen, die Schmutzwasser führen, nach ihrer Er-
        richtung oder nach ihrer wesentlichen Änderung 
        unverzüglich von Sachkundigen nach den allge-      
        mein anerkannten Regeln der Technik auf deren 
        Zustand und Funktionstüchtigkeit prüfen zu lassen. 
        Die Prüfpflicht und Prüffristen für bestehende Ab-    
        wasserleitungen ergeben sich im Übrigen aus § 8   
        Abs. 2 bis Abs. 5 SüwVO Abw NRW 2020. 

B/81 Reichshof – Satzung über die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen
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Mustersatzung über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen

         Legt die Gemeinde darüber hinaus durch geson-
derte Satzung gemäß § 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
LWG NRW Prüffristen fest, so werden die betrof-
fenen Grundstückseigentümerinnen oder Grund-
stückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten durch 
die Gemeinde hierüber im Rahmen der ihr oblie-
genden Unterrichtungs- und Beratungspflicht (§ 46 
Abs. 2 Satz 3 LWG NRW) informiert. Das gleiche 
gilt, wenn die Gemeinde Satzungen nach altem 
Recht gemäß § 46 Abs. 2 Satz 2 LWG NRW fort-
führt.

(5)    Zustands- und Funktionsprüfungen müssen ge-
mäß § 9 Abs. 1 SüwVO Abw NRW nach den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik durch-
geführt werden. 

(6)    Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW ist das 
Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung in 
einer Bescheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO 
Abw NRW zu dokumentieren. Dabei sind der Be-
scheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwVO Abw 
NRW genannten Anlagen beizufügen. Diese Be-
scheinigung nebst Anlagen ist der Gemeinde 
durch die Grundstückseigentümerin oder den 
Grundstückseigentümer oder die oder den Erb-
bauberechtigten (§ 8 Abs. 2 bzw. Abs. 6 SüwVO 
Abw NRW) unverzüglich nach Erhalt vom Sach-
kundigen vorzulegen, damit eine zeitnahe Hilfe-
stellung durch die Gemeinde erfolgen kann. 

(7)    Private Abwasserleitungen, die nach dem 
01.01.1996 auf Zustand und Funktionstüchtigkeit 
geprüft worden sind, bedürfen nach § 11 SüwVO 
Abw NRW keiner erneuten Prüfung, sofern Prü-
fung und Prüfbescheinigung den zum Zeitpunkt 
der Prüfung geltenden Anforderungen entspro-
chen haben.

B/81 Reichshof – Neufassung der 
Satzung über die Entsorgung von 

Grundstücksentwässerungsanlagen
    
        Legt die Gemeinde darüber hinaus durch geson-

derte Satzung gemäß § 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
LWG NRW Prüffristen fest, so werden die betrof-
fenen Grundstückseigentümerinnen oder Grund-
stückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten durch 
die Gemeinde hierüber im Rahmen der ihr oblie-
genden Unterrichtungs- und Beratungspflicht (§ 46 
Abs. 2 Satz 3 LWG NRW) informiert. Das gleiche 
gilt, wenn die Gemeinde Satzungen nach altem 
Recht gemäß § 46 Abs. 2 Satz 2 LWG NRW fort-
führt.

(5)    Zustands- und Funktionsprüfungen müssen ge-
mäß § 9 Abs. 1 SüwVO Abw NRW nach den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik durch-
geführt werden. 

(6)    Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW ist das 
Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung in 
einer Bescheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO 
Abw NRW zu dokumentieren. Dabei sind der Be-
scheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwVO Abw 
NRW genannten Anlagen beizufügen. Diese Be-
scheinigung nebst Anlagen ist der Gemeinde 
durch die Grundstückseigentümerin oder den 
Grundstückseigentümer oder die oder den Erb-
bauberechtigten (§ 8 Abs. 2 bzw. Abs. 6 SüwVO 
Abw NRW) unverzüglich nach Erhalt vom Sach-
kundigen vorzulegen, damit eine zeitnahe Hilfe-
stellung durch die Gemeinde erfolgen kann.

(7)    Private Abwasserleitungen, die nach dem 
01.01.1996 auf Zustand und Funktionstüchtigkeit 
geprüft worden sind, bedürfen nach § 11 SüwVO 
Abw NRW keiner erneuten Prüfung, sofern Prü-
fung und Prüfbescheinigung den zum Zeitpunkt 
der Prüfung geltenden Anforderungen entspro-
chen haben.

B/81 Reichshof – Satzung über die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen
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Mustersatzung über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen

(8)    Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanierungs-
zeitpunkt ergeben sich grundsätzlich aus § 10 
Abs. 1 SüwVO Abw NRW. Über mögliche Abwei-
chungen von den Sanierungsfristen in § 10 Abs. 1 
SüwVO Abw NRW kann die Gemeinde gemäß § 
10 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW nach pflicht-
gemäßen Ermessen im Einzelfall entscheiden.

§ 10
Haftung

(1)    Die Grundstückseigentümerin oder der Grund-
stückseigentümer haftet für Schäden in Folge 
mangelhaften Zustandes oder unsachgemäßer 
Benutzung ihrer oder seiner Grundstücksentwäs-
serungsanlage oder Zuwegung. In gleichem Umf-
ang hat sie oder er die Gemeinde von Ersatzan-
sprüchen Dritter freizustellen, die wegen solcher 
Schäden geltend gemacht werden.

(2)     Kommt die Grundstückseigentümerin oder der 
Grundstückseigentümer ihren oder seinen Ver-
pflichtungen aus dieser Satzung nicht oder nicht 
ausreichend nach und ergeben sich hieraus Mehr-
aufwendungen, ist sie oder er zum Ersatz ver-
pflichtet.

(3)    Kann die in der Satzung vorgesehene Entsorgung 
wegen höherer Gewalt nicht oder nicht rechtzeitig 
durchgeführt werden, hat die Grundstückseigentü-
merin oder der Grundstückseigentümer keinen An-
spruch auf Schadensersatz oder Ermäßigung der 
Benutzungsgebühr. Im Übrigen haftet die Gemein-
de im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

B/81 Reichshof – Neufassung der 
Satzung über die Entsorgung von 

Grundstücksentwässerungsanlagen
    
(8)    Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanierungs-

zeitpunkt ergeben sich grundsätzlich aus § 10 
Abs. 1 SüwVO Abw NRW. Über mögliche Abwei-
chungen von den Sanierungsfristen in § 10 Abs. 1 
SüwVO Abw NRW kann die Gemeinde gemäß § 
10 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW nach pflicht-
gemäßen Ermessen im Einzelfall entscheiden.

§ 10
Haftung

(1)    Die Grundstückseigentümerin oder der Grund-
stückseigentümer haftet für Schäden in Folge 
mangelhaften Zustandes oder unsachgemäßer 
Benutzung ihrer oder seiner Grundstücksentwäs-
serungsanlage oder Zuwegung. In gleichem Umf-
ang hat sie oder er die Gemeinde von Ersatzan-
sprüchen Dritter freizustellen, die wegen solcher 
Schäden geltend gemacht werden.

(2)    Kommt die Grundstückseigentümerin oder der 
Grundstückseigentümer ihren oder seinen Ver-
pflichtungen aus dieser Satzung nicht oder nicht 
ausreichend nach und ergeben sich hieraus Mehr-
aufwendungen, ist sie oder er zum Ersatz ver-
pflichtet.

(3)     Kann die in der Satzung vorgesehene Entsor-
gung wegen höherer Gewalt nicht oder nicht 
rechtzeitig durchgeführt werden, hat die Grund-
stückseigentümerin oder der Grundstückseigen-
tümer keinen Anspruch auf Schadenersatz oder 
Ermäßigung der Grundgebühr. Im übrigen haftet 
die Gemeinde im Rahmen der gesetzlichen Be-
stimmungen.

B/81 Reichshof – Satzung über die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen

§ 9
Haftung

(1) Der Grundstückseigentümer haftet für Schä-
den infolge mangelhaften Zustandes oder un-
sachgemäßer Benutzung seiner Grundstücks-
entwässerungsanlage oder Zuwegung.

      In gleichem Umfange hat er die Gemeinde von 
Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die we-
gen solcher Schäden geltend gemacht werden.

(2) Kommt der Grundstückseigentümer seinen 
Verpflichtungen aus dieser Satzung nicht
oder nicht ausreichend nach und ergeben sich 
hieraus Mehraufwendungen, ist er zum
Ersatz verpflichtet.

(3) Kann die in der Satzung vorgesehene Entsor-
gung wegen höherer Gewalt nicht oder nicht 
rechtzeitig durchgeführt werden, hat der 
Grundstückseigentümer keinen Anspruch auf 
Schadenersatz oder Ermäßigung der Grund-
gebühr. Im übrigen haftet die Gemeinde im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
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§ 11
Benutzungsgebühren

Für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsan-
lagen werden Benutzungsgebühren auf der Grundlage 
des §    …    der   Gebührensatzung der Gemeinde vom 
……..  erhoben.

§ 12
Berechtigte und Verpflichtete

Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückseigen-
tümerin oder den Grundstückseigentümer ergebenden 
Rechte und Pflichten als Nutzungsberechtige/Nutzungs-
berechtiger des Grundstücks im Sinne des § 48 LWG 
NRW gelten entsprechend auch für Wohnungseigentü-
merinnen oder Wohnungseigentümer, Erbbauberechtig-
te und sonstige zur Nutzung des Grundstücks dinglich 
Berechtigte. Die sich aus den §§ 3, 4, 5, 6 sowie 8 und 
9 ergebenden Pflichten gelten auch für jede schuld-
rechtlich zur Nutzung Berechtigte oder jeden schuld-
rechtlich zur Nutzung Berechtigten als Nutzungsberech-
tige/Nutzungsberechtiger des Grundstücks im Sinne 
des § 48 LWG NRW, soweit die Pflichten nicht unmit-
telbar an die Grundstückseigentümerin bzw. den 
Grundstückseigentümer gerichtet sind.

B/81 Reichshof – Neufassung der 
Satzung über die Entsorgung von 

Grundstücksentwässerungsanlagen
    

§ 11
Benutzungsgebühren

unverändert

§ 12
Berechtigte und Verpflichtete

(1)     Die sich aus dieser Satzung für die Grundstücks-
          eigentümerin oder den Grundstückseigentümer  
          ergebenden Rechte und Pflichten als Nutzungs-
          berechtige/Nutzungs-berechtiger des Grund-
          stücks im Sinne des § 48 LWG NRW gelten ent-
          sprechend auch für Wohnungseigentümerinnen 
          oder Wohnungseigentümer, Erbbauberechtigte 
          und sonstige zur Nutzung des Grundstücks ding-
          lich Berechtigte. Die sich aus den §§ 3, 4, 5, 6 so-
          wie 8 und 9 ergebenden Pflichten gelten auch für 
          jede schuldrechtlich zur Nutzung Berechtigte oder 
          jeden schuldrechtlich zur Nutzung Berechtigten 
          als Nutzungsberechtige/Nutzungsberechtiger des 
          Grundstücks im Sinne des § 48 LWG NRW, so-
          weit die Pflichten nicht unmittelbar an die Grund-
          stückseigentümerin bzw. den Grundstückseigen-
          tümer gerichtet sind.

(2)     unverändert

B/81 Reichshof – Satzung über die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen

§ 10
Benutzungsgebühren

Als Gegenleistung für die Entsorgung und die Überwa-
chung der Grundstücksentwässerungsanlagen erhebt 
die Gemeinde Benutzungsgebühren nach Maßgabe des 
Kommunalabgabengesetzes NW, der Beitrags- und Ge-
bührensatzung zur Entwässerungssatzung und dieser 
Satzung.

§ 11
Berechtigte und Verpflichtete

(1) Die sich aus dieser Satzung für den Grund-
stückseigentümer ergebenden Rechte und 
Pflichten gelten entsprechend auch für Woh-
nungseigentümer, Erbbauberechtigte und 
sonstige zur Nutzung des Grundstücks dinglich 
Berechtigte. Die sich aus §§ 3, 4, 6 Abs. 2, 5 + 
6, 8 und 9 dieser Satzung ergebenden Pflich-
ten gelten auch für jeden schuldrechtlich zur 
Nutzung Berechtigten sowie jeden tatsäch-
lichen Benutzer.

(2) Mehrere Verpflichtete sind gesamtschuld-
              nerisch verantwortlich.
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Grundstücksentwässerungsanlagen

§ 13
Ordnungswidrigkeiten

(1)    Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig

a) Abwasser einleitet, das nicht den Anforder-
    ungen des § 3 entspricht,

b) entgegen § 4 sich nicht an die Entsorgung an-
    schließt oder sie nicht benutzt,

c) Grundstücksentwässerungsanlagen nicht den 
     Anforderungen des § 5 Abs. 1 betreibt und un-
     terhält oder einer Aufforderung der Gemeinde 
     nach § 5 Abs. 2 zur Beseitigung der Mängel 
     nicht nachkommt,

d) entgegen § 6 Abs. 1 und Abs. 2 die Entleerung 
    nicht oder nicht rechtzeitig beantragt,

e) entgegen § 6 Abs. 5 die Grundstücksentwäs-
    serungsanlage nicht freilegt oder die Zufahrt 
    nicht gewährleistet,

f)  entgegen § 6 Abs. 6 die Grundstücksentwäs-
    serungsanlage nicht wieder in Betrieb nimmt,

g) seinen Auskunfts- und Mitteilungspflichten nach 
    § 7 nicht nachkommt,

B/81 Reichshof – Neufassung der 
Satzung über die Entsorgung von 

Grundstücksentwässerungsanlagen
    

§ 13
Begriff des Grundstücks

unverändert

§ 14
Ordnungswidrigkeiten

(1)     Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
          fahrlässig

a) unverändert

b) unverändert

c) unverändert

d) unverändert

e) unverändert

f) unverändert

g) seiner Auskunfts- und Mitteilungspflicht 
    nach § 7 nicht nachkommt,

B/81 Reichshof – Satzung über die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen

§ 12
Begriff des Grundstücks

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig 
von der Eintragung im Grundbuch jeder zusammen-
hängende Grundbesitz, der eine selbständige wirt-
schaftliche Einheit bildet.

§ 13
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig

a) Abwasser einleitet, das nicht den Anforder-
    ungen des § 3 entspricht,

b) entgegen § 4 sich nicht an die Entsorgung 
    anschließt oder sie nicht benutzt,

c) Grundstücksentwässerungsanlagen nicht 
    den Anforderungen des § 5 entsprechend
    baut, betreibt oder unterhält oder einer Auf-
    forderung zur Beseitigung der Mängel ent-

                  gegen § 5 Abs. 3 nicht nachkommt,

d) entgegen § 6 Abs. 2 die Entleerung nicht 
    oder nicht rechtzeitig beantragt,

e) entgegen § 6 Abs. 5 die Grundstücksent-
    wässerungsanlage nicht freilegt oder die
    Zufahrt nicht gewährleistet,

f) entgegen § 6 Abs. 6 die Grundstücksentwäs-
    serungsanlage nicht wieder in Betrieb
    nimmt,

g) seiner Auskunftspflicht nach § 7 Abs. 2 und   
                  3 sowie § 8 Abs. 1 nicht nachkommt,
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Grundstücksentwässerungsanlagen

h) entgegen § 8 Abs. 1 den Zutritt nicht gewährt,

i) entgegen § 8 Abs. 2 das Betreten und Befahren 
   seines Grundstücks nicht duldet.

j) entgegen § 9 Abs. 6 Satz 3 die Bescheinigung 
   über das Ergebnis der Zustands- und Funktions-
   prüfung nicht vorlegt.

(2)     Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
         bis zu 50.000 € geahndet werden (§ 123 Abs. 4      
         LWG NRW).

§ 14
Begriff des Grundstücks

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig 
von der Eintragung im Grundbuch jeder zusammen-
hängende Grundbesitz, der eine selbständige wirt-
schaftliche Einheit bildet 

§ 15
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit dem … in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung vom … außer Kraft.

B/81 Reichshof – Neufassung der 
Satzung über die Entsorgung von 

Grundstücksentwässerungsanlagen
    
            h) unverändert

            i) unverändert

            j) unverändert

(2)     Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße   
         bis zu 50.000,00 Euro geahndet werden (§ 123 
         Abs. 4 LWG NRW).

§ 14
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit dem __.__.2022 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Entleerung von 
Grundstücksentwässerungseinrichtungen vom 
16.07.1986 in der Fassung des III. Nachtrags vom 
15.12.2010 außer Kraft.

B/81 Reichshof – Satzung über die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen

h) entgegen § 8 Abs. 2 den Zutritt nicht 
    gewährt,

j) entgegen § 8 Abs. 3 das Betreten und Befah-
   ren seines Grundstückes nicht duldet.

k) entgegen § 8 Abs. 4 die Entnahme von Ab-
    wasserproben verhindert..

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer     
              Geldbusse bis zu 50.000,00 Euro geahndet

werden.

§ 14
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung 
im Reichshofkurrier – Amtsblatt
für die Gemeinde Reichshof in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung über die Entleerung von Grundstücksentwäs-
serungseinrichtungen vom 16.07.1986 in der Fassung 
des I. Nachtrags vom 22.09.1988 außer Kraft.




